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Es ist aber anzunehmen, dass Italien, wenn es überhaupt dazu zu bewegen sein 
wird, die eine oder die andere Fassung anzunehmen, dieses eher tut, wenn eine 
Berufung auf den Haager Schiedsgerichtshof vorgeschlagen wird, als wenn man 
ein Schiedsgericht für jeden einzelnen Fall zusammensetzen muss.

Es scheint uns aber unter allen Umständen den Vorzug zu verdienen, wenn 
der Schiedsgerichtshof im Haag angerufen werden kann. Einmal bürgt die 
Zusammensetzung seiner Mitglieder aus den vorzüglichsten Kennern des inter
nationalen Rechtes, unter denen für einen Streitfall die Wahl gegeben wäre, für 
eine sachgemässe und unparteiische Erledigung der Sache mehr, als ein zufällig 
zusammengesetztes Schiedsgericht, andererseits ist durch die Haager Schiedsge
richtskonvention auch ein Verfahren bestimmt, das viel einlässlicher ist, als die 
Bestimmungen der disposition additionnelle des deutsch-italienischen Vertrages. 
Zu alledem kommt, dass ein Urteil des Haager Schiedsgerichtshofes für die 
Vollziehung grössere moralische Garantien bietet als der Entscheid eines sonsti
gen Schiedsgerichtes.
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Die Zürcherische Seidenindustrie-Gesellschaft1 
an den Chef der Handelsabteilung, A. Eichmann

S Zürich, 28. April 1908

In umgehender Beantwortung Ihres Geehrten von gestern2 gehe ich mit Ihren 
Notizen einig.

Die Floretseidengewebe spielen in der Produktion der schweizerischen Seiden
stoff-Industrie zur Zeit nur eine sehr beschränkte Rolle. Es kommen für uns in 
Frage:

1. Pongees chaine Grège tramé Chappe, teinte en pièce.
2. Damas chaine Chappe tramé soie.
3. Façonnés chaine Grège tramé Chappe, teinte en pièce, hauptsächlich 

Tücher (Cachenez).
Ferner fällt unter Floretseidengewebe der grösste Teil der Artikel Sammet und 

Plüsch etc., an welchen wir nicht interessiert sind.
Nachdem Sammet und Plüsch herausgenommen sein werden, sehen wir in 

einer weiteren Ausscheidung von Floretseiden-Geweben keinen Gewinn und 
halten es für richtiger, keine weitere Ausscheidung zu verlangen.

Die oben genannten drei Artikel können bei einer Ausdehnung des Verkehrs 
mit Italien zu grösserer Tragweite gelangen als ihnen heute zukommt.

Was nun Ihre Frage anbetrifft, ob nicht im Notfälle auf unsere Reductions- 
Forderung des Zolles auf halbseidene Gewebe (12-50% Seidengehalt) ganz 
verzichtet, oder wenigstens für dieselben der gleiche Zoll wie für ganzseidene

1. Unterzeichner: G. Siber, Th. Niggli.
2. E 13 (B)/224.
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angenommen werden könnte, so glaube ich diese Frage bejahen zu dürfen, 
vorausgesetzt, dass es gelingt, den Zoll für ganzseidene Stoffe auf Lire 300.- 
herunter zu bringen und zu vereinheitlichen.

Ich bedaure, gestern nicht näher auf die Divergenz in unserer Forderung vom 
letzten Frühjahr mit unseren heutigen Begehren zu sprechen gekommen zu sein. 
Diese rührt daher, dass wir uns heute sagen müssen, dass eine Ermässigung des 
deutschen Seidenwaren-Zolles auf Mark 300 -  für uns eine absolute Notwendig
keit ist und dass wir, um dieses Ziel zu erreichen, von Italien nicht einen höheren 
Zollsatz annehmen dürfen.

Würde Italien nur für sich allein in Frage kommen, so könnten wir es -  in 
Anbetracht der relativ niedrigen Umsatz-Ziffer -  verantworten, einer alleräus- 
sersten Limite von Lire 400.- zuzustimmen; so wie aber heute die Dinge liegen, 
wo wir vor der unbedingten Notwendigkeit stehen, die kontinentalen Seidenzölle 
auf eine Basis von etwa 5 % vom Werte herunter zu bringen und die Erreichung 
dieses Zieles für unsere Industrie geradezu eine Existenz-Bedingung ist, wäre es 
ein taktischer Fehler, bis auf die Limite von Lire 400.- hinaufzugehen, so lange 
nur noch die geringste Hoffnung besteht, einen tieferen Satz erreichen zu 
können. Auch glauben wir, dass, wenn überhaupt einmal der Bruch der heutigen 
Ansätze erfolgt, ebenso wohl auf Lire 300.- herunterzukommen ist, wie auf Lire 
400.-.

Wir sind uns wohl bewusst, dass wir eine äusserst schwere Forderung stellen, 
aber wir können Ihnen nur wiederholen, dass es sich um unsere Existenz handelt, 
indem die Höhe der kontinentalen Seidenzölle für die Zukunft der schweizeri
schen Seiden-Stoff-Industrie ausschlaggebend sein wird.

Nur eine Reduktion auf die von uns beantragten Sätze kann diese Industrie im 
bisherigen Umfang dauernd unserem Lande erhalten.
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Der Stellvertreter des Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartementes,
Bundespräsident R. Comtesse, 

an die schweizerische Handelsvertragsdelegation in Rom
Kopie
S handschriftlich Berne, 11 mai 1904

Monsieur Pantano, dans l’entretien que nous avons eu avec lui, Mr Deucher et 
moi, a montré surtout la préoccupation d’obtenir dans le tarif un régime 
acceptable pour les vins du midi de l’Italie; il nous a fait entendre que la 
conclusion d’un traité dépendait avant tout de cette question et que si elle pouvait 
être résolue par quelques nouvelles concessions du côté suisse, des concessions 
suffisantes seraient accordées aux produits industriels. Mr Pantano était aussi 
préoccupé du tarif pour le transport des vins italiens: il voudrait que ceux-ci 
soient en situation de pouvoir concurrencer avec avantage les vins d’Espagne. 
Mais pour cela il faudrait obtenir un abaissement des prix de transport sur le
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